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BMWK Förderprogramm 
 

„Unterstützung von Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen mit Jugendlichen aus 
dem Inland, aus dem Ausland oder mit Fluchthintergrund (Passgenaue Besetzung und Willkommenslotsen)“ 

 
Förderungsfähige Tätigkeiten im Rahmen des Moduls „Leitstelle“ 

 
Im Folgenden werden die Schwerpunkte der Leitstellentätigkeit für die Module „Passgenaue Besetzung“ und „Willkommenslotsen“ näher erläutert. 
 

Rechts-
grundlage 

Verfahrensschritte 
Zuständige 
Einheit(en) 

Beschreibung der Aufgaben / Tätig-
keiten 

Formular / Beleg / Dokumentation 
Bemerkungen / Auf-
bewahrungsort für 
Belege 

§ 44 BHO 1. Antrag     

 1.1 Beratung 
 

Leitstelle - Information und Beratung von (poten-
tiellen) Antragstellern über Zuwen-
dungsvoraussetzungen sowie förder-
fähige Ausgaben und Inhalte  

- Einbindung des Fördersegments im 
Kontext der beruflichen Bildung 

- Webseite der Leitstelle 
- Versendung Rundschreiben an 

Letztzuwendungsempfänger zur 
Jahres-Auswertung der Sachbe-
richte (erfolgt voraussichtlich nach 
Jahresveranstaltung und 1x pro 
Jahr) 

Leitstelle 

 1.2 Antragsannahme Leitstelle - Vermerk Posteingang 
- Vorkontrolle des schriftlichen Antra-

ges auf Vollständigkeit und Fristwah-
rung 

- unterzeichnete Antragsformulare 
(Original und Upload) 

- Projektakte/n der Leitstelle 

Leitstelle  

§ 44 BHO 1.3 Antragsprüfung  Leitstelle - 100 %-ige Prüfung der Anträge und 
der eingereichten Unterlagen auf:  
 Antragsberechtigung 
 Vollständigkeit 
 rechnerische und sachliche Richtig-

keit der Finanzierungspläne  

- Prüfvermerk/e Upload in Online-Da-
tenbank und Projektakte/n der Leit-
stelle 

- Zeitnahe Übersendung der Prüfver-
merke jedes einzelnen Antrages 

- Online-Datenbank 
- Leitstelle 
 
Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
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 Inhaltliche Prüfung der Projektbe-
schreibungen 

 Vorsteuerabzugsberechtigung 
 Subsidiarität 
 rechtsverbindliche Unterschrift 
 Vorzeitiger Maßnahmebeginn 
 Qualifikationsnachweise des einzu-

setzenden Projektpersonals 
 ggf. Nachforderungen und Sachver-

haltsaufklärungen 
- Weiterleitung des Sammelantrags 

nach Prüfung an die Bewilligungsbe-
hörde und aller nachgereichten Unter-
lagen zzgl. der Korrespondenz zwi-
schen Leitstelle und Letztzuwen-
dungsempfängern 

postalisch an die Bewilligungsbe-
hörde 

- Sammelantrag in Onlinedatenbank 
und in Schriftform an die Bewilli-
gungsbehörde 
 

gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

 2. Bewilligung     

 2.1 Abschluss von 
Weiterleitungsverträ-
gen mit den Letztzu-
wendungsempfängern 

Leitstelle und 
Letzt-zuwen-
dungs-emp-
fänger 

- Erstellung des Weiterleitungsvertra-
ges in formeller Abstimmung mit der 
Bewilligungsbehörde 

- Abschluss von Weiterleitungsverträ-
gen mit den Letztzuwendungsemp-
fängern 

- Prüfung, ob rechtsverbindliche Unter-
schriften vorliegen  

- Weiterleitungsverträge 
- Projektakte/n der Leitstelle 

- Leitstelle 
- Online-Datenbank 
 
Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

 3. Auszahlung     

§§ 23 und 
44 BHO 
ANBest-P / 
TVÖD 
Bund 

3.1 Prüfung der Mittel-
abrufe 

Leitstelle 
(100%) 
 

- Vollprüfung der (Einzel-) Mittelabrufe 
der projektumsetzenden Stellen an-
hand der eingestellten Belege (Voll-
prüfung der Reise- und Personalkos-
ten/ Einzelbelegprüfung) auf rechneri-
sche und sachliche Richtigkeit, insb. 

- Sammelmittelabruf in Onlinedaten-
bank und in Schriftform an die Be-
willigungsbehörde 

- Sämtliche Korrespondenz und 
nachgereichten Unterlagen der 
Letztzuwendungsempfänger 

- Projektakte/n der Leitstelle  

- Online-Datenbank 
- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 
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Zuwendungs-fähigkeit der abgerech-
neten Ausgaben, Nachforderungen / 
Sachverhaltsaufklärungen über Leit-
stelle im Rahmen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen §§23 und 44 
Bundeshaushaltsordnung und der da-
hingehend erlassenen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften sowie dem 
TVÖD - Bund 

- Stellung des Sammelmittelabrufs an 
die Bewilligungsbehörde 

- Die projektumsetzenden Stellen sind 
von der Leitstelle über die Gründe der 
vorgenommenen Kürzungen i. R. d. 
Mittelabrufe zu unterrichten - ggf. sind 
regelmäßige Workshops für die Sach-
bearbeiter/innen (z. B. vor den Mittel-
abrufen) durchzuführen 

 Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

§ 44 BHO 
ANBest-P 

3.2 Mittelweiterleitung Leitstelle an 
Letztzuwen-
dungsempfän-
ger 

- Auszahlungsanordnung/en der Leit-
stelle nach Prüfung der rechnerischen 
und sachlichen Richtigkeit 

- Auszahlungsanordnung/en der Leit-
stelle 

- Projektakte/n der Leitstelle 

Leitstelle 
 
Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

 4. Verwendungs-
nachweis 

    

§ 44 BHO 
ANBest-P 

4.1 Zwischennachweis-
prüfung (Statistik & 
Nachweisunterlagen) 
 
 
 

Leitstelle (100 
%) 

- Vorprüfung, ob Zwischennachweise 
fristgerecht und vollständig einge-
reicht wurden 

- fachliche materielle Vollprüfung der 
statistischen Projektergebnisse (be-
gleitende Erfolgskontrolle) 

- Statistikeingaben in Online-Daten-
bank 

- Prüfvermerk/e der Stichproben als 
Upload in Online-Datenbank, Info 
an Letztzuwendungsempfänger und 
Projektakte/n der Leitstelle 

- Online-Datenbank 
- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 
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 - materielle Vollprüfung (Abgleich der 
Statistikeingaben mit den Nachweis-
unterlagen) je Haushaltsjahr 

-  Vollprüfung der halbjährlichen statis-
tischen Einzelauswertung der Letztzu-
wendungsempfänger (Grundlage der 
statistischen Auswertung des BAFA 
für das BMWK), hier insbesondere 
Überprüfung der Erstantragsteller so-
wie Letztzuwendungsempfänger mit 
Auffälligkeiten 

- Rückmeldung an Letztzuwendungs-
empfänger (Auswertung der Projekt-
ergebnisse) und Bewilligungsbehörde 

- Auswertung der Berichte Projekter-
gebnisse (tabellarische Auswer-
tung)  

Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

§ 44 BHO 
ANBest-P 
 

4.2 (Einzel-) Verwen-
dungsnachweisprüfung  

Leitstelle (100 
%) 

- Prüfung auf Frist und Vollständigkeit 
- Finanzielle Vollprüfung (Prüfung der 

Ausgabenerklärungen der Letztzu-
wendungsempfänger) 

- Materielle Vollprüfung (Abgleich der 
Statistikeingaben mit den Nachweis-
unterlagen) 

- Prüfung auf Übereinstimmung der be-
antragten und der abgerufenen Mittel 
im Hinblick auf rechnerische Richtig-
keit, Höhe und Gesamtfinanzierung 
(Bundes- und Eigenmittel) 

- fachliche Prüfung der sachlichen 
Richtigkeit hinsichtlich Förderfähigkeit 
und Förderzweck 

- Prüfung der Auflagenerfüllung aus 
dem Weiterleitungsvertrag, insbeson-
dere die Einhaltung 
 der Publizitätsvorschriften, 

- Beleglisten und Belege in Online-
Datenbank 

- Prüfvermerk/e als Upload in 
Online-Datenbank, Info an Letztzu-
wendungsempfänger 

- Projektakte/n der Leitstelle 

- Online-Datenbank 
- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 
 
Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 
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 der Notwendigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Angemessenheit der 
Ausgaben 

- Erstellung eines Prüfvermerks  
und Weiterleitung an die Bewilli-
gungsbehörde 

§ 44 BHO 
 
ANBest-P 
 
§ 48 Abs. 4 
VwVfG 
 
§ 49a Abs. 
4 VwVfG 
 

4.3 (Gesamt-) Verwen-
dungsnachweisprüfung  

Leitstelle 
(100%) 

- Erstellung eines Gesamt-VN mit 
Schwerpunkt auf: 
 Vollständigkeit, Frist, rechneri-

sche und formelle Richtigkeit 
 Zweckentsprechende Verwen-

dung 
 Auflagenerfüllung aus Zu-wen-

dungsbescheid, insb. Einhaltung 
der Nebenbestimmungen, der 
Publizitätsvorschriften, des Zu-
wendungszwecks 

 Erreichen des Förderzwecks 
- Die projektumsetzenden Stellen sind 

von der Leitstelle über die Gründe der 
vorgenommenen Kürzungen i. R. d. 
VN zu unterrichten - ggf. sind regel-
mäßige Workshops für die Sachbear-
beiter/innen durchzuführen 

Gesamtverwendungsnachweis nebst 
sämtlichen Nachweisunterlagen und 
Schriftverkehr 

- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 
 
Die Fristen werden 
durch die Bewilli-
gungsbehörde vor-
gegeben und im Zu-
wendungsbescheid 
festgelegt. 

 5. Sonstiges     

 Öffentlichkeitsarbeit Leitstelle - Spezifische Pressemitteilung mit Ein-
bindung des Präsidenten/Generalsek-
retärs der Leitstelle - voraussichtlich 
2. Quartal (nach Auswertung der Sta-
tistik; ggf. Messe-Auftritt) sowie unter-
jährig (i. R. d. Aufforderung zur An-
tragstellung) 

- Pressemitteilungen 
- Rundschreiben 
- Anschreiben der Letztzuwendungs-

empfänger 
 

- Leitstelle 
- Zuwendungsgeber 
- Bewilligungsbe-

hörde 
-  
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- Pressemitteilungen begleitend zu 
BMWK – Pressemitteilungen (ca. 2x 
pro Jahr) 

- Verbreitung von programmspezifi-
schen Informationen über den 
Newsletter der Leitstelle – in Anleh-
nung an die Pressemitteilungen (ca. 
2x pro Jahr) 

- Unterstützung des BMWK bei dem 
programmspezifischen Auftritt bei 
Messen (ca. 1x pro Jahr) 

- Statistikbrief (1x pro Jahr) 
- Versand von Rundschreiben an die 

projektumsetzenden Stellen und 
Dachverbände 

- Versand von Kurzanleitungen zur 
Vereinfachung der Programmumset-
zung 

- Fokussierung auf Optimierung der 
Programmumsetzung, z. B. Neuerun-
gen in der Förderung, Informationen 
zur Öffentlichkeitsarbeit, Neue An-
tragsrunde 

 Informationsveranstal-
tung für neue projekt-
umsetzenden Stellen / 
Berater / Willkom-
menslotsen 

Leitstelle - Schulung neuer projektumsetzender 
Stellen zum Förderprogramm in Zu-
sammenarbeit mit der Bewilligungs-
behörde (mit abschließender Evaluie-
rung der Veranstaltung mittels Frage-
bogen) sowie über Einzelgespräche 
via Teams (z. B. 1x pro Jahr bzw. 
nach Bedarf) 

- Laufende Beratung und Informations-
bereitstellung an projektumsetzende 
Stellen. 

- Schulungsunterlagen 
- Programmspezifische Unterlagen 

- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 
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- Individuelle Workshops zum Förder-
programm (nach Bedarf und mit vor-
heriger Bedarfs- und Themenab-
frage), in Ergänzung zum fachlichen 
Schulungsangebot der Begleitstruktur 

  Leitstelle (unterjährige) Überprüfung der Publika-
tionspflichten bei allen  
projektumsetzenden Stellen im Rahmen 
der VN-Prüfung 
(Dokumentation auf Prüfbogen zum 
VN) 

- i. R. d. Verwendungsnachweisprü-
fung 

- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 

  Leitstelle Die Publikationsvorschriften sind dar-
über hinaus vor der Zusendung der mo-
natlichen Übersichten der Module 2.1 
und 2.2 der Richtlinie stichprobenartig 
auf deren Einhaltung zu überprüfen. 

- Monatlich aktualisierte Übersicht 
der Letztzuwendungsempfänger in-
klusive des eingesetzten Projekt-
personals (tabellarische Übersicht) 

- Leitstelle 
- Bewilligungsbe-

hörde 

 


